
 

 

 

Gegen diese Verwaltungsentscheidung ist nach § 40 Absatz 3 der Satzung in Verbindung mit § 15 Absatz 1 RuVo innerhalb von 7 Tagen nach Zustellung die 
gebührenfreie Anrufung des zuständigen Sportgerichts möglich. 
 
Verteiler:  

 
Sportgericht 
Schatzmeister 
Vorsitzender des Ausschusses 
Staffelleiter 
 

Mit sportlichen Grüßen 

i. A. 

Staffelleiter bzw. Vorsitz. Jugendausschuss 
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Anlagen:       

 

 
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND e.V. 

 Kreis-  Bezirks-  Verbands-Jugendausschuss 
 Verwaltungsentscheid*  Verfügung* 

* Zutreffendes bitte ankreuzen       ,den       

 
Spielklasse Entscheidung-Nr. Betr.: Punkt-/ Pokal-/ Freundschafts-Spiel Nr.       am        

            

 

      gegen       

Anschrift   
Vereinsname/-Nr.:       /       

        
Name des Mitglieds:       

        
geb. am:       Pass-Nr.:       

         

             

 

 Verfügung: Im obigen Spiel bzw. im Zusammenhang mit diesem Spiel ist es lt. 
Schiedsrichterbericht zu einem Fehlverhalten gekommen, das durch die zuständige Spielinstanz 
nicht geklärt bzw. geahndet werden konnte. Der Vorgang ist deshalb dem zuständigen 
Sportgericht zugeleitet worden. 

 I. Sperren gegen Spieler 
 - Im obigen Spiel ist Ihr Mitglied des Feldes verwiesen worden. Aufgrund des Schiedsrichterberichtes wurde Ihr Mitglied nach  

§ 23 Abs. 3a der NFV-Jugendordnung 
  für       Wochen, bis einschließlich dem       gesperrt. 

 für       Pflichtspiele, längstens bis zum       gesperrt.      Der Spielerpass geht Ihnen nach Fristablauf wieder zu.  

  II. Ordnungsstrafen gegen Vereine   
 - Im Zusammenhang mit dem obigen Spiel ist es lt. Schiedsrichterbericht zu einem Fehlverhalten gekommen.  

Für dieses Vergehen wird nach § 23 Abs. 3b (Ziffer      ) der NFV-Jugendordnung eine Geldstrafe festgesetzt in Höhe von   

  1. Tatbestand:         €       
  2. Tatbestand:        €       
  3. Tatbestand:        €       
      

 III. Ordnungsstrafen gegen Übungsleiter/Trainer / Betreuer   

€        - Im Zusammenhang mit dem obigen Spiel ist es laut Schiedsrichterbericht zu einem Fehlverhalten gekommen. Für dieses 
Vergehen wird nach § 23 Abs.3 c (Ziffer      ) der NFV-Jugendordnung eine Geldstrafe ausgesprochen in Höhe von 

  

 Das obige Spiel wird nach § 37/      , § 38/      der NFV-Spielordnung für        gewertet.  

 Genehmigte Verlegung des Pflichtspiels Nr.       vom       zum             Uhr €       

 

   
 

 Der Schiedsrichterbericht 

  ist in Kopie beigefügt. 

  enthält zu den Vorgängen folgende Eintragung:       

       

       

       
 

 
 

Die Verwaltungskosten für die obigen Entscheidungen 1. bis 5. betragen €       
   

Der Gesamtbetrag von €       
  ist innerhalb von 14 Tagen zu überweisen auf das Konto des 

 NFV/ Bezirk/ Kreis       

 Konto-Nr.       Bankleitzahl       

 bei/m         in       
  wird vom Schatzmeister abgebucht / abgefordert. 


